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Siebente Abtheilung.
Hofkammer - Dekrete , nud Verordnungen des

Jahres 1816 , den Karten - und Kalender -
stampel betreffend.

44 ? .

«X) ofiammer - Dekret ^ ro . ' ^G. vom 4^ Jänner
I616 an die Gubernien in Mayland , Venedig
Trieft , Illyrien , und Tyrol .

Alle Spiel - Karten , welche aus den altöster¬
reichischen Landen in das Lombardisch -Vene¬
zianische Königreich , in das Triester - Küstenland
nach Tyrol , und Illyrien eingeführet werden, ha^
den demjenigen Stampel zu unterliegen , welcher in ei¬
nem jeden dieser neu zugefallenen Lande für die in sel¬
bem erzeugte gleiche Gattungen Karten vorgeschrie¬
ben ist.

Die Versendung der Spiel - Karten aus den a l t^
österreichischen in die genannten , neu zugefallenen
Provinzen , hat also ungestampelt , und amtlich versie¬
gelt statt zu finden, wie der §. 52 . des Stampelpatents
vom 5. Oktober 1802 es für die Aussendung außer
Landes vorschreibt, und es müssen die ämtlich gesiegel¬
ten Spiel -Karten bey dem Eintritte in eine der genann¬
ten , neu zugefallenen Provinzen an die betreffenden
StampelHmter dieser Provinzen zur Stämplung gewie¬
sen werden.

In so ferne derzeit an den Aranz - Zollamtern
dieser Provinzen ungebrauchte , aus den übrigen öfter -



305

r eichisch e n Landen , mit dem in diesen Landen beste¬
henden , in der Valuta der Einlösungs - Scheine zahl¬
baren Stampel versehenen Spielkarten zur Einfuhr
vorkommen , müssen diese vor den Einbruchs - Aemtern
gesiegelt, und verzeichnet an die betreffenden Stämpel -
amter der genannten neu zugefallenen Provinzen gewie- .
sen, und dort der gesetzmäßigen Stamplung unterzogen
werden , wogegen jedoch der Partey eine amtliche Be¬
scheinigung mit Angabe der Gattung , und Zahl der
Spiel - Karten , des auf denselben befundenen Stäm -
pelbetrages in Valuta der Einlösungs - Scheine , und
der im Stampel vorkommenden Buchstaben des Stam -
pelamtes auszufolgen ist , und es wird die Sache der
Parten seyn , die früher in Einlösungs - Scheinen er¬
legte Stämpelgebühr voi» demjenigen Stampel - Amte
sich zurückvergüten zu lassen, wo deren Erlag gesche¬
hen ist.

Die aus Dalmatien , und illyrisch Kroa¬
tien in das Lombardisch - Venezianische Kö¬
nigreich , in das Trie ster - Küstenland , nachTy -
ro l, und nach Illyrien eingeführten Spiel - Karten
müssen, da in Dalmatien und illyrisch Kroa¬
tien das Stampelgefall noch nicht eingeführet ist, eben
so behandelt werden , wie die Spielkarten , welche aus
den alt - österreichischen Provinzen eingeführet
werden.

Diejenigen Spielkarten , welche imVeneziani ^
schen , in der Lombardie , in Triest , in Tyrol ,
und in Illyrien mit dem in diesen Landen vorge¬
schriebenen Stampel versehen sind , unterliegen keiner
neuen Stamplung mehr , wenn sie aus einem in das
andere , oder in die altosterreichischen Lande
versendet, und in diese eingeführet werden.

Die Administrationen sind davon mit der Weisung
in die Kenntniß zu setzen, dyß sie sich hiemach achten,
und die Kartenerzeuger , so ibie diese eine Spielkarten -
Versendung in die genannten Provinzen anmelden , d<̂
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von verständigen , jene Spielkarten aber , welche zur
Versendung nach Dalmatien , oder illyrisch
Kroatien angemeldet werden, der in dem Stämvel «
patente für die Inlande vorgeschriebenen Stämplung
unterziehen sollen.

Uebrigens ist für T yrol noch angeordnet worden,
den Unterschied im Stämvel für die Spielkarten , welche
zum eigenen Gebrauche der Private dienen, und welche
in öffentlichen Häusern gebrauchet werden , in fo weit
er in Tyrol bestehet, sogleich aufzuheben , und für
die letzte Gattung der Spielkarten von nun an auch
nur jenen Stämvel anzuwenden , welcher für die zum
eigenen Gebrauch der Private bestimmten Spielkarten
vorgeschrieben ist.

Nro . 3^ Z.? . v. 27 . August i8ib . Die Stämp -
lung der Kalender , und der Karten für das Sal z-
burgische , und die übrigen zurückerhaltenen Theile
von Oesterreich ob der Enns hat mit dem ro¬
then Stämvel in Linz zu geschehen. Siehe Rro . 483 .
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